
Wichtige Hinweise
Der Nachweis des Berliner Wohnsitzes ist erfor-
derlich.
Mit dem Besuch der BOS ist eine berufliche Tä-
tigkeit oder eine regelmäßige wirtschaftliche
Nebentätigkeit nicht vereinbar. Bitte berücksich-
tigen Sie, dass Kosten für Bücher (derzeit bis zu
100 € pro Jahr), Exkursionen, Theater-, Muse-
umsbesuche und gelegentlich auch für schu-
lisch bedingte Anschaffungen anfallen.
Das Bundes-Ausbildungsförderungsgesetz
(Fassung 1983 mit Änd.) sieht vor, dass Schü-
ler/innen mit Vollzeitunterricht in der Berufsober-
schule bei bestimmten Voraussetzungen Aus-
bildungsbeihilfen erhalten können. Anträge sind
beim zuständigen BaföG-Amt zu stellen.
Der Unterricht findet Montag bis Freitag zwi-
schen 8:00 Uhr und 15:15 Uhr statt.
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Fax: 36 41 78 20
E-Mail: post@anna-freud-oberschule.de
www.anna-freud-oberschule.de
U-Bahnhof Halemweg (Linie 7)

OSZ SOZIALWESEN

Tag der offenen Tür immer im Februar
Den genauen Tag bitten im Sekretariat

erfragen oder ins Internet schauen:
www.anna-freud-oberschule.de

Stundentafel
Unterrichtsfächer Klasse 12 13
Deutsch 4 4
Englisch 5 5
Mathematik 5 5
Biologie 2 2
Politikwissenschaft u.
Geschichte 2 2

Sozialwissenschaften:
Pädagogik 6 6
Recht 2 2
Wahlpflichtfächer:
Psychologie 3 3
Soziologie 3 3
Summe Pflichtunterricht         32 32
2. Fremdsprache (fakultativ): 4 4

In den Fremdsprachen ist auch der Neu-
beginn möglich:
Die notwendigen Kenntnisse zum Erwerb der
allgemeinen Hochschulreife können durch Teil-
nahme am Unterricht in einer zweiten Fremd-
sprache nachgewiesen werden, wenn in der
Abschlussprüfung mindestens 5 Punkte (ent-
spricht der Note 4) erreicht werden.
Wer bereits in den Klassen 7 - 10 Unterricht in
einer zweiten Fremdsprache erhielt, kann die-
sen entsprechend anerkennen lassen, wenn
dieser Unterricht jeweils mit der Zeugnisnote
ausreichend oder besser abgeschlossen
wurde.
An der Anna-Freud-Schule können Sie als
zweite Fremdsprache wählen:
Französisch, Latein oder Spanisch.

Je nach Bedarf bieten wir Unterricht in
Fortgeschrittenen- und Anfängergruppen an.
Das Fremdsprachenangebot setzt jeweils eine
Mindestteilnehmerzahl voraus.
Noch Fragen?
Wir beraten Sie gerne. Sie können Gesprächs-
termine (auch nachmittags oder abends) mit
uns vereinbaren. Die Terminabsprache erfolgt
im Sekretariat.
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Anmeldung / Bewerbung
1. schriftliche Bewerbung, eigenhändig unter-

schrieben, mit Telefonnummer
2. tabellarischer Lebenslauf
3. Kopie des Zeugnisses des mittleren Bil-

dungsabschlusses oder eines gleichwerti-
gen Abschlusses

4. Zeugnisse über die Berufsausbildung
oder einschlägige Berufstätigkeit

5. drei neuere Passbilder mit Namen
6. drei Briefmarken à 0,55 €
7. ausländische Schüler/innen: Nachweis der

Staatsangehörigkeit/Aufenthaltserlaubnis
Bitte keine Bewerbungsmappen verwenden!

Bewerbern mit einer sozialpflegerischen Berufs-
ausbildung oder Berufserfahrung wird an der
Berufsoberschule der Weg zu verschiedenen
Zielen eröffnet:

Ziele der Berufsoberschulausbildung:
allgemeine Fachhochschulreife
(Voraussetzung für den Besuch jeder deutschen
Fachhochschule):
nach erfolgreichem Abschluss der 12. Klasse
(1 Jahr Berufsoberschule) und der Teilnahme an
Abschlussprüfungen

fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur)
(ermöglicht das Studium bestimmter Fächer an
Gesamthochschulen und wissenschaftlichen
Hochschulen):
nach erfolgreichem Abschluss der 13. Klasse
(2 Jahre Berufsoberschule und Prüfungen) mit
einer Fremdsprache)

allgemeine Hochschulreife (Abitur)
(Studienberechtigung an jeder deutschen
Universität):

nach erfolgreichem Abschluss der 13. Klasse (2
Jahre Berufsoberschule und Prüfungen) mit zwei
Fremdsprachen

Aufnahmevoraussetzungen
schulische:
mittlerer Bildungsabschluss (bzw. Realschulab-
schluss, Sekundarstufe I-Abschluss); in den
Fächern Deutsch, Mathematik und der ersten
Fremdsprache muss ein Notendurchschnitt von
mindestens 3,0 vorliegen, wobei keine Note
schlechter als 3 sein darf.
Ansonsten wird aufgenommen, wer im Ab-
schlusszeugnis der beruflichen Bildung minde-
stens eine Durchschnittsnote von 2,5 hat.

berufliche: 
eine abgeschlossene Berufsausbildung;
Als Berufsausbildung gilt
1. eine Ausbildung von mindestens zwei Jahren

gemäß Berufsbildungsgesetz oder Hand- 
werksordnung oder

2. der erfolgreiche Besuch einer mindestens
zweijährigen Berufsfachschule mit schuli-
scher Abschlussprüfung oder einer mindes-
tens zweijährigen Fachschule oder

3. eine Ausbildung für den mittleren oder ge-
hobenen Verwaltungsdienst oder

eine mindestens fünfjährige Berufstätigkeit
Die beruflichen Voraussetzungen beziehen sich u.
a. auf sozialpflegerische Berufe wie:

Erzieher/innen, Kinderpfleger/innen
Sozialassistent(inn)en
Heilerziehungspfleger/innen
Heilpädagog(inn)en, Altenpfleger(inn)en
Atem-, Sprech- und Stimmlehrer/innen
Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut(inn)en

Abteilungsleitung
Frau Manigel

Sekretariat
Frau Sengebusch, Tel. 36 41 78 14
Montag - Donnerstag 7:00 - 14:00 Uhr
Freitag 7:00 - 13:30 Uhr


